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Landratsamt Coburg 

ARGE ÖPNV Stadt und Landkreis Coburg 

Stabstelle Büro Landrat/ Mobilität 

 

 

 

Gültig vom 01. Januar 2023 

 

Hierdurch wird die Preistafel vom 01. Januar 2022 aufgehoben 
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Vorbemerkungen 
 

1. Die in der Preistafel enthaltenen Beförderungsentgelte gelten für den 
Buslinienverkehr des Landkreises Coburg durchgeführt durch den Omni-
busverkehr Franken GmbH. 

2. 2. Fahrpreise nach Haltestellen, die nicht in den LiB enthalten sind, wer-
den bis zur nächsten Tarifhaltestelle, Fahrpreise von solchen Haltestellen 
von der zurückliegenden Tarifhaltestelle berechnet. Bei Fahrten zwischen 
den zu einer Tarifhaltestelle gehörenden Haltestellen wird für Einzelfahr-
scheine der Mindestfahrpreis erhoben und für Zeitkarten als Mindestent-
fernung 2 Km zu Grunde gelegt. 
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5. Beförderungsentgelte für Tiere 

 
Hunde: 
 
Für mitgeführte Hunde werden Einzelfahrscheine Kind ausgegeben. 
Für die regelmäßige Mitnahme von Hunden werden Monats- und Wochenkarten, 
zum vollen tarifmäßigen Fahrpreis ausgegeben. 
Bei Reisegruppen ist für mitgeführte Hunde die Hälfte des ermäßigten Fahrpreises 
zu zahlen. 
 
Ausnahme: 
Kleine Hunde in einem Behältnis sowie Polizeidiensthunde und Führhunde werden 
unentgeltlich befördert. 
 
6. Beförderung von Fahrrädern 

 
Die Beförderung von Fahrrädern ist im Landkreis kostenfrei.  
 
7. Reinigungskosten 

 
Bei Verunreinigung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen werden die 
angefallenen Kosten, mindestens jedoch 30,00 EUR erhoben. 
 
8. Wochenendticket 
 
Das Wochenendticket im Landkreis kostet 5,00 EUR und ist gültig für Samstag o-
der Sonntag. Für jede weitere Person (max. fünf Personen) müssen 2,00 EUR ge-
zahlt werden. 


